Praxis der Buchführung und Bilanzierung II

___________________________________________________________________________


Literatur: 

- Kompendium der praktischen BWL-Buchführung Kiehl Verlag

- Haar/ Lenz: Einführung in die kaufmännische Buchführungsbilanz 

   Verlag Dr. Max Riehl

Abschluss der Vorrätekonten
Handelsbetrieb:

Ein- und Verkaufskonten sind meist ein oder 2 Konten

Fertigungsbetrieb:

(folgende Posten sind dort Konten möglich!) 

1) Rohstoffe

Güter, die unmittelbar als Hauptbestandteil in ein Produkt eingehen.

2) Hilfsstoffe

Güter, die umgehend in ein Produkt eingehen, aber nicht Hauptbestandteil sind.

3) Betriebsstoffe

Alle mittel oder unmittelbar verbrauchte Güter, die aber keine Bestandteile der erzeugten Produkte darstellen. (Bsp.: Brennstoffe)

4) Unfertige Erzeugnisse

Alle Produkte für deren Be- oder Verarbeitung Kosten entstanden sind, die aber

noch keine Fertigprodukte sind.

5) Fertigerzeugnisse

Produkte, die im Unternehmen hergestellt werden und verkaufsfertig sind.

6) Waren

Handelartikel fremder Herkunft, die ohne nennenswerte Be- oder Verarbeitung weiterveräußert werden.
Merke: 

Es gibt maximal sechs Vorrätekonten, fünf davon sind mindestens vorhanden!

Ursache:

Die Kostenrechnung baut auf diese Unterteilung auf!!!

Buchung über Vorrätekonten

1) Einkauf von Rohstoffen 2.000DM

Rohstoffe 

an
 Geldkonto


2.000DM

2.000DM

2) Einkauf von Hilfsstoffen 4.000DM

Hilfsstoffe

an
 Geldkonto


4.000DM

4.000DM

3) Einkauf von Betriebsstoffen 4.000DM

Betriebsstoffe
an 
Geldkonto


4.000DM

4.000DM

4) Entnahme von Rohstoffen lt. Materialentnahmeschein 5.000DM

Rohstoffverbrauch
an
 Rohstoffe


5.000DM

5.000DM
5) Entnahme von Hilfsstoffen lt. Materialentnahmeschein 300DM

Verbr. Hilfsstoffe
an 
Hilfsstoffe


300DM


300DM
6) Entnahme von Betriebsstoffen 100DM

Verbr. Betriebsstoffe an 
Betriebsstoffe

100DM


100DM
7) Löhne und Gehälter 1.500DM

Löhne und Gehälter
an 
Geldkonto


1.500DM

1.500DM
8) Körperschaftssteuer 800DM

Körperschaftssteuer
an 
Geldkonto 


800DM


800DM
9) Verkauf von Fertigungserzeugnissen 20.000DM

Geldkonto

an 
Umsatzerlöse


20.000DM

20.000DM
Abschluss der Konten

Fertige Erzeugnisse – Endbestand = 40.000DM

SBK 


an
 Fertige Erzeugnisse

40.000DM

40.000DM
Fertige Erzeugnisse
an 
Bestandsveränderung

10.000DM

10.000DM

= Bestandserhöhung
Unfertige Erzeugnisse – Endbestand = 10.000DM

SBK


an 
Unfertige Erzeugnisse

10.000DM

10.000DM

= Bestandsminderung (wird durch Inventur ermittelt)

Bestandsveränderung
an 
Unfertige Erzeugnisse

15.000DM

15.000DM
GuV


an 
Bestandsveränderung

5.000DM

5.000DM 

Rohstoffe

SBK


an 
Rohstoffe


2.000DM

2.000DM
Hilfsstoffe

SBK


an
Hilfsstoffe


6.700DM

6.700DM
Betriebsstoffe



SBK


an
Betriebsstoffe

2.900DM

2.900DM
GuV


an 
Verbr. Rohstoffe

5.400DM

5.000DM
an 
Verbr. Hilfsstoffe




300DM
an 
Verbr. Betriebsstoffe




100DM
Guv


an 
Löhne und Gehälter

1.500DM

1.500DM
GuV 


an 
Körperschaft.


800DM


800DM
Umsatzerlöse

an
GuV



20.000DM

20.000DM
SBK


an 
Geldkonto


27.500DM

27.500DM
GuV


an 
Bestandsveränderung

5.000DM

5.000DM
GuV


an 
Div. Passiva


7.300DM

7.300DM
Div. Passiva 

an 
SBK



87.300DM

87.300DM
Merke:

- Die Bilanz muss nach den Vorschriften des HGB´s sortiert werden (Anlagevermögen/ Umlaufvermögen, etc.)

- §275 HGB 

Das HGB enthält die Vorschrift, in GuV zu wechseln!

Wird in Staffelform geführt!
A__________________Eröffnungsbilanz_________________P

Fertigerzeugnisse

30.000DM
Diverse

80.000DM

Unfertige Erzeugnisse 
25.000DM


Rohstoffe


  5.000DM

Hilfsstoffe


  3.000DM

Betriebsstoffe                  2.000DM
Geldkonto


 15.000DM

__________________________________________________




80.000DM



80.000DM

S

Fertigerzeugnisse

H

AB

30.000,-







S

Unfertige Erzeugnisse

H







AB

25.000,-
S

Rohstoffe


H

AB

5.000,-
4)

5.000,-

1)

2.000,-
SBK

2.000,-

___________________________________



7.000,-


7.000,-

___________________________________

S

Hilfsstoffe


H






AB

3.000
5)

300,-






2)

4.000,-
SBK

6.700,-







__________________________________









7.000,-


7.000,-







___________________________________

S

Betriebsstoffe

H

AB

2.000,-
6)

100,-

3)

4.000,-
SBK

5.900,-

___________________________________



6.000,-


6.000,-

___________________________________







S

Geldkonto


H





AB

15.000,-1) 

2.000,-







9)

20.000,-2)

4.000;-










 3)

4.000,-









 7)

1.500,-










 8)

800,-










 SBK

22.700,-







___________________________________









35.000,-

35.000,-







___________________________________

S

Verbr. Rohstoffe

H

4)

5.000,-
GuV

5.000,-

___________________________________







S

Verbr. Hilfsstoffe

H






5)

300,-
GuV

300,-







___________________________________

S

Verbr.
Betriebsst

H

6)

100,-
GuV

100,-

___________________________________







S

Löhne & Gehälter

H







7)

1.500,-
GuV

1.500,-







___________________________________

S

Körperschaftssteuer

H

8)

800,-
GuV

800,-


___________________________________

S

Umsatzerlöse


H

GuV

20.000,-9)

20.000,-

___________________________________







S

Versch. Passiva

H










AB

80.000,-

S

Bestandsveränderungen
H

___________________________________






S


GuV



H





Verbr. Rohstoffe
5.000,-
Umstatzerl.
20.000,-






Verbr. Hifsstofe
300,-






Verbr. Betriebs.
100,-






Löhne/Gehälter
1.500,-






Körperschaftss.
800,-






SBK


12.300,-






__________________________________________









20.000,-

20.000.-




__________________________________________

S


SBK


H

Es gibt zwei Formen der GuV
1) Gesamtkostenverfahren §275 HGB

2) Umsatzkostenverfahren §285 HGB Ziffer 8 Abs. 2

    hier: Betriebsabrechung erforderlich!

§275 HGB Gesamtkostenverfahren der GuV
1) Umsatzerlöse





2.000DM

2) Bestandsminderung aus unfertigen

    und fertigen Erzeugnissen


-
5.000DM

3) –

4) –

5) Materialaufwand



-
5.400DM

6) a) Löhne und Gehälter



-
1.500DM

7) – 13) –

14) Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
8.100DM

15) – 17) –

18) Steuer v. Einkommen + Ertrag

-
    800DM

19) –

20) Jahresüberschuss/ -fehlbetrag


7.300DM

Bewertung des Anlage- und Umlaufvermögens

Anlagevermögen

Güter, die dem Betrieb langfristig dienen

· immaterielle Güter, wie z.B. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte,                                            Lizensen, Software

· Sachanlagen, wie z.B. Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen, andere Anlagen (Die dazu geleisteten Anzahlungen gehören dazu!

Finanzanlagen

Beteiligung, Anteile an verbundenen Unternehmen, Wertpapiere des Anlagevermögens

Wichtig

Anlagevermögen muss grundsätzlich zu den Anschaffungskosten-, bzw. Herstellungskosten bewertet werden! §253 HGB 

Abschreibungen = Wertminderungen

Bei Wertminderungen (z.B. Kursschwankungen von Wertpapieren) können Abschreibungen getätigt werden!

Zu Anschaffungskosten gehören auch Bezugskosten und die Kosten der Inbetriebnahme -> §255 Abs. 2 HGB!

Herstellungskosten, dazu gehören:

· Materialeinzelkosten






· Fertigungseinzelkosten


= Aktivierungspflicht



· Sondereinzelkosten der Fertigung

· Materialgemeinkosten

· Fertigungsgemeinkosten


= Aktivierungswahlrecht

· allgm. Verwaltungskosten

Steuerbilanz muss aktiviert werden! (§ 61,33 Einkommenssteuerrichtlinien)
Betriebskosten dürfen in der Handels- und Steuerbilanz nicht aktiviert werden!

Anlagegüter, die der Abnutzung unterliegen, sind planmäßig abzuschreiben!

Planmäßige AfA nach Nutzungsdauer

a) linear

b) degressiv (Abschreibung nach Buchwert)

Ausgangspunkt: Anschaffungskosten!!!

Linear:

Bsp.: 

Maschine 10.000DM, Nutzungsdauer 10 Jahre






AfA


Restwert

1. Jahr 
10.000DM

- 1.000DM

9.000DM

2. Jahr
9.000DM

- 1.000DM

8.000DM

usw.

Degressiv:

(Abzuschreiben sind maximal 20%, bis zum 31.12.2000 30%)

1. Jahr
10.000DM

3.000DM

7.000DM

2. Jahr



2.100DM

4.900DM

3. Jahr



1.470DM

3.430DM

4. Jahr



1.029DM

2.401DM

5. Jahr



720,30DM

1.680,70DM

6. Jahr



504,21DM

1.176,49DM

7. Jahr



352,95DM

823,54DM

8. Jahr



247,06DM

576,48DM

9. Jahr



172,94DM

402,53DM




10. Jahr



121,06

282,47DM

Von degressiv in linear darf gewechselt werden! Der Wechsel ist jederzeit möglich, lohnt aber nur, wenn AfA dadurch höher wird! In dem obigen Beispiel wäre die nach dem 7. Jahr der Fall! 

Andersherum darf nicht gewechselt werden!

 Zeitanteil: (grundsätzlich)

Angefangene Kalendermonate gelten als volle Kalendermonate!!!

Bsp: 

Maschine 

10.000DM

Anschaffung 
23.05.2000

ND


10 Jahre

Abschreibung
linear

8/12 von 1.000DM (1/10 von 10.000DM!) sind im ersten Jahr abzuschreiben. Dies entspricht 667DM!

Sonderregel: Vereinfachungsregel

Ist die Maschine im ersten Halbjahr gekauft worden, so darf sie voll abgeschrieben werden. Im zweiten Halbjahr darf die Hälfte abgeschrieben werden.

Dies gilt nicht für immaterielle Güter!!!

Abschreibung nach Maßgabe der Leistung, z.B. bei einem Fahrzeug.
Bsp.: 

Anschaffungspreis

40.000DM

Nachweis der Leistung durch Fahrtenbuch

Gesamtleistung geschätzt
250.000km

Davon im ersten Jahr

100.000km

= Abschreibung 40%, AfA 16%

Abschreibungsverfahren:

a) direkte AfA

b) indirekte Afa

Eine Kapitalgesellschaft darf keine Wertberichtigung durchführen.

Bsp. zu a (indirekte AfA):
Lieferwagen (siehe Konten)

AW
20.000DM
ND
4 Jahre

Linear

Abschr. a. Fahrzeuge
an 
Fahrzeuge

5.000DM

5.000DM

S


Fahrzeuge


H
Ab

20.000,-
AfA

5.000,-





SBK

15.000,-

_________________________________________



20.000,-


20.000,-

_________________________________________







S

AfA Fahrzeuge

H







Fahrzeug
5.000,-
GuV

5.000,-

S


SBK


H

Fahrzeug
15.000,-   
S


GuV


H







Abschr.
5.000,-

Bsp. zu b (indirekte Afa):
Abschreibung

an 
Wertberichtigung
5.000DM

5.000DM
S

Fahrzeuge


H
AB

20.000,-SBK

20.000,-

___________________________________



20.000,-

20.000,-

___________________________________







S

AfA auf Fahrzeuge

H





Wertber SA
5.000,-
GuV

5.000,-







____________________________________







5.000,-


5.000.-






____________________________________

S

Werber. SA


H

SBK

5.000,-
Guv

5.000,-

___________________________________



5.000,-


5000,-

___________________________________







S


GuV


H





Abschr.
5.000,-

S


SBK


H

Fahrzeug
5.000,-







Bsp. 
Lieferwagen


AW

20.000DM

ND

4 Jahre

Linear

(1)
AfA auf Sachanlagen
an 
Fuhrpark

5.000DM
5.000DM

(2)
AfA auf Sachanlagen
an 
Wertberichtigung
5.000DM
5.000DM
(3) 
Wertber. a. SA

an 
Fuhrpark

5.000DM
5.000DM

SBK



an 
Fuhrpark

15.000DM
15.000DM
1. Schritt:
S

Fuhrpark


H
AB
20.000,-
1)

5.000,-

SBK

20.0000,-

___________________________________


20.000,-


20.000,-
___________________________________







S

AfA auf SA


H







1)

5.000,-
GuV

5.000,-






___________________________________








5.000,-


5.000,-






___________________________________

S


SBK


H

Fuhrp

15.000,-







S


GuV


H







AfA SA
5.000,-


2. Schritt:
S

AfA SA


H

2)

5.000,-







S

Wertber. SA


H







SBK

5.000,-
2)

5.000,-







___________________________________







5.000,-


5.000,-






___________________________________

S

Fuhrpark


H

AB

20.000,-SBK

20.000,-

___________________________________



20.000,-

20.000,-

___________________________________







S


SBK


H







Fuhrpark
20.000,-Wertbe SA
5.000,-

3. Schritt:

S


Fuhrpark

H

AB
20.000,-
Wert SA
5.000,-




SBK

15.000,-

___________________________________


20.000,-


20.000,-

___________________________________







S

Abschreibungen

H







3)

5.000,-

S


SBK



H

Fuhrpark
20.000,-
Wert SA
5.000,-







S

Wertberichtigung SA

H









Abschr.
5.000,-
Neueröffnung:

S


Fuhrpark


H

Ab

20.000,-







S

Wertberichtigung

H










AB

5.000,-

Wichtig

Wertberichtigungen dürfen im Schlussbilanzkonto erscheinen, aber nie in der Schlussbilanz!
Abschreibungen und Zuschreibungen beim Anlagevermögen

Bsp.:

M erwirbt am 10.03.2001 Stück 1.000 Aktien zum Stückkurs von 120DM. Die Spesen belaufen sich auf 1,35% vom Kurswert.

Am 31.12.2001 beträgt der Stückkurs der Wertpapiere 130DM/Stück

Am 31.12.2002 beträgt der Stückkurs der Wertpapiere 110DM/Stück

Am 31.12.2003 beträgt der Stückkurs der Wertpapiere 140DM/Stück

Die Wertpapiere wurden mit der Absicht erworben, dass sie dem Betrieb auf Dauer dienen sollten.

Fall 1

Bewertungsstichtag 10.03.2001

1.000 * 120 =
120.000DM
Kurswert




1.620DM
Spesen



121.620DM


Wertpapiere 
an 
Bank

121.620DM


121.620DM

Fall 2

Bewertungsstichtag 31.12.2001

1.000 * 130 =
130.000DM
Kurswert




1.755DM
Spesen




131.755DM

> Anschaffungswert, also 121.620DM!!!
 

Fall 3

Bewertungsstichtag 31.12.2002

1.000 * 110 =
110.000DM
Kurswert




1.485DM
Spesen




111.485DM

< Anschaffungswert





Zwei Möglichkeiten:

a) Es wird der Anschaffungswert angestzt

b) Die Differenz wird abgeschrieben

· Wahlrecht!!!

Die Differenz muss nicht in voller Höhe abgeschrieben werden

Betriebsfremder Aufwand  an 
Wertpapiere
10.135DM

10.135DM

Fall 4

Bewertungsstichtag 31.12.2003

1.000 * 140 =
140.000DM
Kurswert




1.890DM
Spesen




141.890DM

> Anschaffungswert, also 121.620DM!!!
Ist vorher abgeschrieben worden, so kann jetzt zugeschrieben werden! Dies ist keine Pflicht!

Wertpapiere  an 
Betriebsfremden Ertrag

10.135DM

10.135DM
Zusatz für Kapitalgesellschaften:

Für Kapitalgesellschaften gilt, dass sie den niedrigeren Wert nur für Finanzanlagen benutzen dürfen. 

Ferner gilt: Für sie besteht ein Wertaufholungsgebot (-> Zuschreibungspflicht) 
abnutzbares




nicht abnutzbares  

Anlagevermögen



Anlagevermögen

Grundsatz

absolute Obergrenze sind

Dito



die Anschaffungs/ Herstellungs-




kosten §253 Abs.1 HGB
planmäßige AfA
Abschreibungspflicht nach 

keine planmäßige




§253 Abs.2 Satz1 HGB


Abschreibung




(planmäßig)

(dauernd)

Abschreibungspflicht


Dito

außerplanmäßige
nach §253 Abs.2 Satz3 HGB

AfA bei voraus-

sichtlicher Wert-

minderung


(vorübergehend)
Wahlrecht




Dito

außerplanmäßige
-> niedriger Wert kann ange-

AfA bei Wert-
    setzt werden nach 

minderung

    §253 Abs.2 Satz3 HGB

Wegfall der 

Wertaufholung kann vor-


Dito

Gründe einer
genommen werden

außerplanmäß.
-> Zuschreibung

AfA


Alter Ansatz kann beibehalten



werden




-> max. Anschaffungswert




§253 Abs.5 HGB




Gilt auch für die Steuerbilanz!

niedrigerer

unbeschränkt zulässig


Dito
Wert aufgrund
Handelsbilanz richtet sich nach
steuerrechtlicher
der Steuerbilanz
AfA 


§254 Abs.1 HGB
Umlaufvermögen
Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln zu bewerten (siehe HGB). Bestimmte Vermögensgegenstände dürfen zusammengefasst werden (gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens zu einer Gruppe zusammenfassen und z.B. mit dem gewogenen Durchschnitt bewerten!

Hier ist das strenge Niederstwertprinzip zwingend vorgeschrieben (siehe §253 Abs.3 HGB) = Niederstwertansatz
Am Stichtag wird der Anschaffungswert mit dem Börsenwert (Marktwert) verglichen. Der niedrigste Wert davon ist anzusetzen. (-> gibt es diese beiden nicht, so ist der „beizuliegende Wert“ anzusetzen. Sammelbezeichnung für alle anderen Arten von Zeitwerten, z.B. Wiederbeschaffungswert, Einzelver- äußerungswert u.ä.

Anmerkung zum „gewogenen Durchschnitt“: Wird zum Beispiel angewendet bei Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, da diese das ganze Jahr über zu verschiedenen Preisen eingekauft werden. §256 HGB

Gleichartige Gegenstände des Vorratsvermögens können also mit dem gewogenen Durchschnitt/ oder Durchschnittsfolgeverfahren bewertet werden §240 Abs.4 (last in – last out)  

Durchschnittsbewertung:

Anfagsbestand
10 Einheiten
 à
5DM
= 50DM

Zugang

5  Einheiten
 à
8DM 
= 40DM

Zugang

3  Einheiten
 à
10DM
= 30DM

Zugang

12 Einheiten
 à
4DM
= 48DM




30 Einheiten
 à

= 168DM

durchschnittl. 1 Einheit = 5,60DM, maximal jedoch den Marktpreis
 

Gleitende Durchschnittsbewertung:

Anfangsbestand

100E
à
15,-
= 1.500,-

Abgang


 30E
à
15,-
=    450,- 






 70E
à
15,-
=  1.050,- 

Zugang


 50E
à
18,80
=    990,-  





120E
à
17,-
=  2.040,-



Abgang


 70E
à
17,-
=  1.190,-




 50E
à
17,-
=     890,-
Zugang


 10E
à
35,-
=     350,-

Endbestand


 60E
à 
20,-
=  1.200,-
maximal jedoch Marktwert (-preis)

Uneinbringliche Forderungen
1. Beispiel: direkte Abschreibung
K hat einem Kunden Ware im Wert von DM 5.000 zuzüglich 14% Umsatzsteuer (=5.700DM) geliefert. Der Kunde überweißt DM 2.280 einschl. Umsatzsteuer.

K erfährt, dass bei seinem Kunden das Konkursverfahren eröffnet wurde. K erhält noch vor Ablauf seines Rechnungsjahres eine Abschlusszahlung aus der Konkursmasse von  DM 1.140, der Rest ist uneinbringlich.

1. Forderungen

an
Erlös


5.700
,-
5.000,-




an 
Umsatzsteuer


   700,-

2. Bank


an
Forderung

2.280,-
2.280,-

3. Zweifel. Ford

an
Forderung

3.420,-
3.420,-

4. Bank


an
zweifelh. Ford
1.140,-
1.140,-

5. Abschr. a. Ford.





2.000,-

    Umsatzsteuer

an
zweifelh. Ford
   280,-
2.280,-









= direkte Abschreibung
S

Forderungen

H

1)

5.700,-
2)
2.280,-




3)
3.420,-

S

Umsatzerlös

H




1)
5.000,-






S

Umsatzsteuer


H






5)

280,-
1)

700,-


S

Bank


H

2)

2.280,-

4)

1.140,-






S

Zweifelhafte Ford

H






3)

3.420,-
4)

1.140,-









5)

2.280,-

S

Abschr. Ford

H

5)

2.000,-

2. Beispiel: indirekte Abschreibung
Von unseren Forderungen DM 50.000 sind am Jahresende DM 2.000 zweifelhaft, die mit 40% bewertet werden. DM 3.000 sind uneinbringlich. Von den zweifel- haften Forderungen gehen im folgenden Rechnungsjahr DM 1.100 ein!  

1. zweifelh. Ford

an
Forderungen


2.000,-
2.000,-

2. Verluste aus Ford
an 
Wertber. A. Ford

1.200,-
1.200,-

(da 40%= 800DM wahrscheinlich eingehen werden!)

3. Verluste aus Ford
an
Forderungen


3.000,-
3.000,-

4. Bank 


an
zweifelh. Ford

1.100,-
1.100,-

5. Wertber. a. Ford
an
zweifelh. Ford

1.200,-
   900,-



an
außerord. Ertrag



   300,-







= indirekte Abschreibung


S

Forderungen


H

Ab

50.000,-
1)
2.000,-





3)
3.000,-







S

Zweifl. Ford


H







1)

2.000,-

S

Verluste a. Ford

H

2)

1.200,-

3)

3.000,-







S

Wertber. Ford


H










2)

1.200,-

S


SBK



H

Ford

45.000,-
Wertber
1.200,-

Zw. Ford
2.000,-

Neueröffnung:

S

Forderungen


H

AB

45.000,-







S

Zweifel. Ford


H








2.000,-
4)

1.100,-










5)

900,-

S

Wertber. Ford


H

5)

1.200,-


1.200,-







S


Bank


H





4)

1.100,-

S

außerord. Ertrag

H




5)

300,-

3. Bildung einer pauschalen Wertberichtigung auf zweifelhafte Ford. von 4%!
1. zweifelh. Ford

an
Forderungen


40.000,-
40.000,-

2. Fordverluste 

an
pauschale Wertber.
  1.600,-
  1.600,-

Im neuen Rechnungsjahr versucht man alle im laufenden Jahr anfallenden Ausfälle, gleichgültig, ob aus alten oder neuen Forderungen, auf das neue Konto Forderungsverlust zu bringen.

Von den zweifelhaften Forderungen gehen DM 30.000 ein.

3. Bank


an
zweifelh. Ford

30.000,-
30.000,-

Es entstehen neue Forderungen in Höhe von DM 20.000.

4. Forderungen 

an 
Umsatzerlöse

20.000,-
20.000,-

Forderungen in Höhe von DM 10.000 werden zweifelhaft. Ausfall 50%.

5. zweifelh. Ford

an 
Forderungen

10.000,-
10.000,-

5a. Forderungsverluste
an
zweifelh. Ford
  5.000,-
 5.000,-
Abschluss

6. Wertber. von 4% auf zweifelhafte Forderungen

    (4% von 19.000DM, Differenz auf zweifelhafte Forderungen)

7. Pausch. Wertber.
an
Forderungsverluste
1.000,-
1.000,-

S

Forderungen


H
AB

100.000,-
1)
40.000,-







S

Zweifelh. Ford


H







1)

40.000,-

S

Ford. Verluste

H

2)

1.600,-
S

Pausch.
Wertber.

H




2)

1.600,-







S


SBK


H







Ford

60.000,-Pausch Wert 
1.600,-







Zw. Ford
40.000,-

Neueröffnung:

S

Forderungen


H

AB

60.000,-5)

10.000,-

4)

20.000,-







S

Zweifel. Ford


H






AB

40.000,-3)

30.000,-







5)

10.000,-5a)

5.000,-

S

Pausch. Wert 


H

6)

600,-


1.600,-

7)

1.000,-







S


Bank


H







3)

30.000,-

S

Umsatzerlöse


H




4)

20.000,-







S


Ford. Verluste

H






5a)

5.000,-

S


SBK



H

Zw. Ford
15.000,-  Pausch Wert 
600,-
Ford

70.000,-

Bank

30.000,-

Merke:

· Konto zweifelhafte Forderungen = Forderungen Sonderausweisungen von zweifelhaften Forderungen

· Forderungen, die nicht eingelöst werden, schreiben wir ab!

· Pauschale Wertberichtigung = Durchschnitt der nicht eingelösten Forderungen , bzw. zweifelhaften Forderungen

· Aufwand an pauschale Wertberichtigung

Rückstellungen

= Rücklagen^= Eigenkapital

Für Verpflichtungen, die dem Grunde und oder der Höhe nach, sowie dem Zeitpunkt nach, noch nicht sicher feststehen besteht die Passivierungspflicht! (§249 HGB)

1. ungewisse Verbindlichkeiten

2. drohende Verluste aus schwebenden Geschäften

In der Steuerbilanz darf aus Verlusten aus schwebenden Geschäften keine Passivierung erfolgen im Gegensatz zur Handelsbilanz! 
3. Gewährleistungen, die ohne rechtliche Verpflichtungen erbracht werden
4. Gruppe der Aufwandrückstellungen

(z.B. unterlassene Instandhaltung – muss im folgenden Jahr innerhalb von drei Monaten nachgeholt werden!)

1. Beispiel 

Jahr 1999

S


Garantieaufwand

H

GarantieRückst.
60.000,-






S

Garantierückstellung

H






SBK

60.000,- G.Aufwand
60.000,-

S


GuV



H




Gar.Rückstellung
60.000,-
S


SBK


H




G.Rückst
60.000,-
Jahr 2000

S


Garantieaufw.

H

AB

20.000,-







S

Garantierückst.

H










60.000,-












20.000,-

2. Beispiel

Ein Gewerbetreibender erwirbt ein Betriebsgrundstück. Wert DM 100.000

auf Rentenbasis. Vereinbart sind 10 Jahresraten à DM 10.000!

· Der Gegenwartswert/ Barwert der Rentenverpflichtung sind in diesem Beispiel gleich – keine Zinsen!

· Der Barwert sind Anschaffungskosten, die wir aktivieren müssen, die Rentenverpflichtungen werden passiviert!

Zahlung der Rente

1. Aufwand


an
Bank


10.000,-
10.000,-

2. Rentenverpflichtung
an 
außerordl. Ertrag
10.000,-
10.000,-

Der außerordentliche Ertrag ist in Wirklichkeit geringer, da Zinsen für Rentenzahlungen berechnet werden. Rentenverpflichtungen DM 100.000 sind in Wirklichkeit auch weniger, da die Abzinsung für das Grundstück berücksichtigt werden muss.
S


Grundstück


H

Rentenverpfl.

100.000,-







S

Rentenverpflichtung

H







A.o. Ertrag
10.000,- Grundstück
100.000,-

S

Aufwand

H

Bank

10.000,-

S

Bank


H



Aufwand
10.000,-







S

A. o. Ertrag


H










Rentenverpfl
10.000,-

3. Beispiel

Sonderposten mit Rücklagenanteil, z.B. technische Anlagen hier Wert DM 450.000,- Buchwert DM 300.000,-

Die technische Anlage wird durch einen Brand zerstört. Die Versicherung zahlt DM 450.000. Neuanschaffung im nächsten Geschäftsjahr DM 450.000,-.

1. Abschreibung
an
Anlage

300.000,-
300.000,-

2. Bank

an
A.o. Ertrag

450.000,-
450.000,-

3. Bank

an
Sonderposten
450.000,-
450.000,-

4. Sonderposten 
an 
Anlage

300.000,-
300.000,-

(Abschreibung)

5. neue Anlage
an
Bank


450.000,-
450.000,-

6. Bank

an
Sonderposten
450.000,-
450.000,-

7. Sonderposten
an
Anlage

150.000,-
150.000,-

S

Anlagen 1. Jahr

H
Buchwert 
300.000,- Abschr.
300.000,-







S

Anlagen 2. Jahr

H






T A

450.000,-
S

Abschreibung


H

T A

300.000,-

S


Bank


H

A.o. Ertrag
450.000,- Anlage
450.000,-







S

A.o. Ertrag

H








Bank

450.000,-

Neueröffnung:

S


Anlage



H




AB

300.000,-
Sonderp 
300.000,-
Neue Anlage
450.000,-
Sonderp
150.000,-







S


Bank


H







Sonderp
450.000,- neue Anl.
450.000,-

S

Sonderp mit Rücklage


H

Anlage

300.000,-
Bank

450.000,-

Anlage

150.000,-

§249 HGB = Passivierungspflicht

Aufwandsrückstellung

= Wert muss vernünftiger kafmännischer Bewertung entsprechen

Hersteller 1999 = Abdeckung für 12 Monate

· jährliche Garantierückstellung 0,5% des gesamten Jahresumsatzes

Bsp.:

Umsatz 1999 = 12.000.000,-
Garantierückstellungen demnach 60.000,-

Buchung

Garantieaufwand 
an
Garantierückstellungen  

60.000,-
60.000,-

Bilanzierung einer betrieblichen Rentenversicherung:

A




Bilanz





P

Anschaffungskosten

X    
Rentenverpflichtung

X

100.000DM Grundstück = 10 Jahre Renten à 10.000DM

Wir unterstellen Barwert = 90.000DM

1. Aufwand



an 
Bank


10.000,-
10.000,-

(1. Rate wird bezahlt)

2. Rentenverpflichtungen

an 
A. o. Ertrag

9.000,-
9.000,-

S

Grundstücke und Gebäude

H

AB

90.000,-
S


Rentenverpflichtungen

H

2)

9.000,-



90.000,-

S


Aufwand

H

1)

10.000,-

S


Bank


H









1) Bank

10.000,-

S


a. o. Ertrag

       H




2) Rentenverpf.
9.000,-

Sonderkosten mit Rücklagenanteil

Technische Anlage für DM 450.000, Buchwert DM 300.000
1. Anlage wir durch Brand zerstört
2. Versicherung zahlt sofort 450.000,-

3. Neuanschaffung im nächsten Jahr 450.000,-

Variante 1

(Gewinn in diesem Geschäftsjahr = 150.000,-/ verbucht als „stille Reserve“)

Dieses Jahr:

1. A. o. Aufwand 
an 
techn. Anlagen

300.000,-
300.000,-

2. Bank 

an
A. o. Ertrag


450.000,-
450.000,-

S

techn. Anlagen


H




1)

300.000,-







S

A. o. Aufwand


H







1)

300.000,-

S


Bank


H
2)

450.000,-






S

A. o. Ertrag


H








2)

450.000,-

Dies ist der Sonderposten mit Rücklagenanteil!

Abschlüsse im laufenden Jahr:

S


SBK


H

Bank

450.000,-

S


GuV



H

Aufwand
300.000,-
Ertrag
450.000,-

Nächstes Jahr:
3. techn. Anlagen
an
Bank



450.000,-

450.000,-

4. Bank

an
Sonderp. m. Rücklagenanteil
450.000,-
450.000,-

5. Sonderkosten
an
SBK



150.000,-

150.000,-

S

TA


H

3)
450.000,-







S


Bank


H









3)

450.000,-

Durch Auflösung und Neuwertversicherung +150.000DM

= Auflösung „stiller Reserven“

Variante 2

In diesen Jahr:

(hier geht es um Gewinnvermeidung)

S


TA


H

AB
300.000,-
Sonderp
300.000,-







S


Bank


H









450.000,-
S

Sonderposten


H


300.000,-


450.000,-







S


SBK


H









450.000,-

150.000,-
Im nächsten Jahr:

1. Sonderkosten
an
techn. Anlagen

150.000,-
150.000,-

S


TA


H



450.000,-

450.000,-







S

Sonderposten


H







150.000,-

150.000,-

Beide Varianten sind zulässig!!!
Im Steuerrecht gibt es teilweise „Sonderabschreibungen“ – teilweise bei Grundstücken/ Gebäuden zur Förderung durch den Staat.

Auch hier:

Technische Anlagen = Beschaffung 450.000DM

Nutzungsdauer 10 Jahre 

Handelsrecht: 10% Abschreibung p.a. (linear) = 45.000DM p.a.

Förderungsgesetz gestattet im Jahr der Anschaffung 75% abzuschreiben (= Sonderabschreibung – AfA)

Variante 1 – „Aktivseite“

Im laufenden Jahr:

S


TA


H



450.000,-

337.500,-







S


AfA


H









337.500,-

S


SBK


H

TA

112.500,-

Im nächsten Jahr:

S


TA


H



112.500,-

12.500,-







S


AfA


H









12.500,-

Merke:

Jedes weitere Jahr darf nur noch 1/9 des Restwertes abgeschrieben werden (hier: 112.500/9 = 12.500DM). Das erste Jahr der Nutzungsdauer wird nicht mehr berücksichtigt, da hier eine Sonderabschreibung stattgefunden hat!

Restwerte

1. Jahr
112.500,-

2. Jahr
100.000,-

3. Jahr
87.500,-

Jetzt: Verrechnung über Sonderkosten und Rücklageanteil

Variante 2 – „Passivseite“
In diesem Jahr:
1) AfA
an
Anlage


337.500,-

45.000,-



an
Sonderposte




292.500,-

S


TA


H

AB

450.000,-1)

45.000,-







S


AfA


H







1)

337.500,-

S

Sonderposten


H




1)

292.500,-

Abschluss:

S



SBK



H
TA

405.000,-
Sonderposten

292.500,-

Eröffnung im nächsten Jahr:

1. AfA 
an
techn. Anlagen

45.000DM

45.000DM
S


TA


H

AB

405.000,-AfA

45.000,-







S


AfA


H






TA

45.000,-

S

Sonderposten


H



32.500,-

292.500,-







S


Ertrag


H












32.500,-

S



SBK



H

TA

360.000,-
Sonderp.

260.000,-







S


GuV


H









45.000,-

32.500,-
Rücklagen

sind Bestandteile des Eigenkapitals

· offene Rücklagen (in der Bilanz offen ausgewiesen)

· stille Rücklagen (in der Bilanz verschwiegen)

- Nur Kapitalgesellschaften weisen offene Rücklagen aus!

- Einzelunternehmen/ Personengesellschaften kennen diese Bilanzpositionen
  nicht, da Gewinne, die nicht ausgeschüttet werden, in die Einlage wieder

  einfließen.

Offene Rücklagen

§266 HGB weist für die Passivseite folgende Position aus

A I= gezeichnetes Kapital, z.B. Kapital aus 1 Mio Euro, Stückaktien zu 1 Euro 

        (ohne Nennwert)
A II= Kapitalrücklagen

Alle Einlagen vom Gesellschafter, die das Haftungskapital übersteigen (=> gezeichnetes Kapital), z.B. Überpart-Emission

1 Aktie
120 Euro
Emissionswert



119 Euro in Kapitalrücklagen

1 Mio Aktien zu 1 Euro gezeichnetes Kapital
A III= Gewinnrücklagen

1. gesetzliche Rücklagen

Das Aktiengesetz bestimmt, dass 5% des Jahresüberschusses solange in die gesetzliche Rücklage eingestellt werden müssen, bis die gesetzliche Rücklage 10% des gezeichneten Kapitals erreicht hat.


2. Rücklagen für eigene Anteile
Sie ist aus dem Umfang des Jahresüberschusses oder den frei verfügbaren Gewinnrücklagen zu bilden, in dem eigene Anteile gehalten werde.

3. Satzungsmäßige Rücklagen

Die Satzung kann verlangen, dass bestimmte %-Sätze des Gewinns in die Satzungsrücklage eingestellt werden

4. Andere Gewinnrücklagen

Verbuchung von Leasinggeschäften
Leasing ist Finanzierung über die Aktivseite der Bilanz. Es ist keine Ab-schreibung möglich. Die Zahlung der Leasingrate ist ein Aufwand -> höhere Liquidität! 

Die Leasingrate enthält Abschreibung, den Zins und den Gewinn des Leasing- gebers.

Beispiel:

3 Jahre Leasing

- Gut ist sonst in 10 Jahren abschreibbar

- Leasinggut wird beim Leasingnehmer- und geber abgeschrieben!

Steuervorschrift:

Anlagegüter, vertragliche Grundmietzeit ist kleiner als 4 Jahre (Wirtschaftsgut) müssen auf Leasingnehmer aktiviert werden.

Güter mit Mietzeit von 4-9 Jahren müssen beim Leasinggeber aktiviert werden.

Beispiel:

Aktivierung beim Leasinggeber

Bürocomputersystem

· Vertragsdauer 54 Monate

· Leasingbeginn 01.12.

· monatliche Rate 750DM, netto
Dem Leasinggeber entstehen für die Computeranlage Kosten von 20.500DM zuzüglich Umsatzsteuer 10%.
Beispiel

Die betriebliche Nutzungsdauer beträgt laut AfA-Tabelle 5 Jahre 

(20.500DM/ 5 Jahre = 4.100DM)

Buchung bei Leasinggeber
1. Büroausstattung





20.500,-

    Vorsteuer

an
Bank


2.050,-

22.500,-

2. Forderungen

an
Erlöse a. Leas.
825,-


750,-





an 
Vorsteuer




75,-

3. Bank


an
Forderungen

825,-


825,-

4. Abschreibung

an
Geschäftsaus.
2.050,-

2.050,-

Buchung bei Leasingnehmer

1. Leasingkosten





750,-

   Vorsteuer


an
Bank


75,-


825,-

Ausschüttungssperre
Beispiel

Eine AG kauft 300.000 eigene Aktien

Bilanz

· Aktivsätze: Eigene Aktien

· Passivsätze: Korrekturposten = Rücklage für eigene Anteile

1. Eigene Aktien

an 
Kasse/Geldkonto

300.000,-
300.000,-2. Jahresüberschuss
an
Rückl. f. e. Anteile

300.000,-
300.000,-
Stille Rücklagen
· nicht ausgewiesenes Eigenkapital

· entstehen durch Unterbewertung von Vermögensgegenständen

· zu hohe Abschreibungswerte

z.B. linear 10%, degressiv 30% Abschreibung = 20% „stille Rücklage“

· Nichtaktivierung von Gemeinkosten bei Herstellungskosten
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